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Nr. 6 Neuteich, den 12. Februar 1925.

und 
ein

stets

der Hofbesitzer

liess Min ksMx
Am Sonntag, den 8. Februar d. Is. verschied 

nach kurzem, schwerem Leiden im 54. Lebensjahre

MU8 M
aus Furstenau.

Der verstorbene war sett dem Jahre 190? zu
nächst als Beamter beim Landkreise Elbing tätig und 
wurde bei der Bildung des Kreises Gr. Werder im 
Januar 4920 in den hiesigen Kreisdienst übernommen.
Er hat seinen Dienst stets mit besonderer Treue 
Gewissenhaftigkeit versehen und sich allezeit als 
fleißiger und zuverlässiger Beainter erwiesen.

Die Kreisverwaltung wird seiner Dienste 
dankbar gedenken.

Tiegenhof, den 9. Februar 1925.

Nameos des Kreisaasschaffes des Kreises 
Gr. Werder.

Der Vorsitzende 
Dr. Krämer, Landrat.

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. 2. ------------------
Erinnerung betr.Lohnsummensteuer für Monat 

Dezember 1924.
Die Herren Ortsvorsteher in:

Altendorf, Beiershorst, Blumstein, Damerau, Furstenau, Fürsten- 
werder, Grenzdorf B, Herrenhagen, Irrgang, Gr. Lesewitz, Kl. 
Lesewitz, Ließau, Mielenz, Mieruu,Kl. Mausdorferweide, Neuteicher- 
walde, Reinland, Adl. Renkau, Schadwalde, Trappenfelde, vier- 
zehnhuben und Warnau

werden hiermit unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 16. 
Januar 4925 (Kreisblatt Nr. z) nochmals an Linreichung des Ver
zeichnisses der Lohnsummensteuer für Monat Dezember 4924 L-«- 
fttiimrt bis zirnT 20. -. Mts erinnert, andernfalls kosten
pflichtige Erinnerung erfolgen wird.

Der Steuerbetrug ist in gleicher Frist an die hiesige Kreiskom- 
munalkasse abzvführen.

Tiegenhof, den 9. Februar 1925.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes des 

Kreises Gr Werder
Nr. 3. ------------------

Mltsühren von Waffen durch Jäger.
Nach dem preußischen Ministerialerlaß vom 3l. August 1914 

(Ministerialblatt für die innere Verwaltung S. 626) ist der Inhaber 
eines Jagdscheines zur Führung einer Waffe berechtigt und bedarf 
keines Waffenscheines.

Um Zweifel vorzubeugrn, weisen wir darauf hin, daß der gültige 
Jagdschein nur die Genehmigung zum Tragen von Itrs-rVaffer* 
in sich schließt, während zur Führung anderer Waffen selbstver
ständlich ein Waffenschein erforderlich ist.

Dauzig, den 15. Januar (925.
Der Senat der Heeren Stadt Danzig.

Dr. Sahm. Dr. Schwartz.
Veröffentlicht! Ich ersuche um ortsübliche Bekanntgabe. 
Tiegenhof, den 30- Januar 1925.

Der Landrat.

kGaenpui
Am 9- Februar d. Is. verschied nach langer, 

schwerer Krankeil im Alter von 72 Jahren

in Jungfer. Durch die vielfachen Beziehungen, in denen 
der verstorbene zur Kreisverwaltung stand, hat er dem 
öffentlichen Leben unserer Heimat wertvolle Dienste ge
leistet. Mehr als 30 Jahre lang bekleidete er das Amt 
als Amtsvorsteher des Amtsbezirks Jungfer, ferner ge
hörte er bis zur Abtrennung vom Landkreise Elbing 
und in der ersten Zeit nach Bildung des hiesigen 
Kreises dem Kreisausschuß und dem Kreistage an. 
Die ihm anvertrauten Aemter hat der verstorbene stets 
mit großer Hingabe und Pflichttreue versehen, sodaß 
ihm Dank und Anerkennung in reichem Maße gebühren. 
Als ein treuer, aufrechter Mann hat er in unserer 
Mitte gestanden, dessen Heimgang wir schmerzlich 
bedauern.

Sein Andenken wird in Ehre und Dankbarkeit be
wahrt bleiben.

Tiegenhof, den 10. Februar 1925.
-es -es Greises

Gv rVerde*
Der Vorsitzende Dr. Krämer, tandrat.

Nr. H.
Landespolizeiliche Unordnung.

ZUM Schutze' gegen die ansteckende Blutarmut der Pferde wird 
auf Grund der HZ 18 ff. des V. O. vom 26. Juni 1909 (R. G. Bl. 
S. 519) gemäß Z 79 Abs. 2 daselbst folgendes bestimmt:

8
Ist in einem Einhuferbestande die ansteckende Blutarmut oder 

der Verdacht dieser Seuche von dem beamteten Tierarzt festgestellt 
worden, so hat die Ortspolizeibehörde sofort die Absonderung der 
kranken sowie der der Seuche verdächtigen Einhufer von dem übrigen 
Einhuferbestande anzuordnen. Die kranken und seucheverdächügen 
Einhufer sind im Stalle zu hatten. Der Weidegang ist für den ge
samten Einhuferbestand des Seuchengehöfts zu verbieten.

Sofern dringende wirtschaftliche Gründe das Weideverbot un- 
tunlich erscheinen lassen, können mit Genehmigung des Landrates 
Ausnahmen für die noch gesunden Einhufer des Bestandes zugelaffen 
werden. Auch kann der Landrat bei vorliegen solcher Gründe ge
statten, daß die kranken und seucheverdächtigen Einhufer zu wirt
schaftlichen Arbeiten innerhalb der Feldmark verwendet werden. Sie 
dürfen aber nicht mit gesunden Einhufern zusammengesxannt oder 
sonst in Berührung gebracht werden.

8 2.
weiden, die mit kranken Einhufern beschickt werden, sind ein 

Jahr lang für Einhufer zu sperren, dürfen aber mit anderer: Haus
tieren (Rindern) beschickt werden.

8 3-
Die Ausfuhr von Einhufern aus dem Seuchengehöft darf ohne 

ausdrückliche Erlaubnis der Polizeibehörde nicht stattfinden.
wird die Erlaubnis zur Ueberführung in einen anderen Poli

zeibezirk erteilt, so muß die Polizeibehörde dieses Bezirks von der 
Sachlage in Kenntnis gesetzt werden. Die Schutzmaßnahmen sind am 
Bestimmungsorte fortzusetzen.

8 4-
Einhufer, die aus einem verseuchten Gehöft stammen, dürfen 

mit fremden Einhufern nicht in Berührung gebracht und in fremde 
Ställe nicht eingestellt werden.

Fremde Futterkrippen, Tränkeimer oder Gerätschaften dürfen 
für solche Einhufer nicht benutzt werden.

8 s.
Das Seuchengehöft ist für fremde Einhufer zu sperren. Die 

Sperre kann auf die von den kranken und seucheverdächtigen Linhu- 
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fern benutzten Teile des Gehöfts beschränkt werden, sofern dieses 
nach dem Gutachten des beamteten Tierarztes ohne Gefahr der 
Seuchenverschleppung durchführbar ist.

8 6.
Der Dünger ist auszustappeln und mindestens § Wochen an 

paffenden Plätzen vorschriftsmäßig zu packen (siehe Z 14 Ziffer 1 
Abs. 2 der Anlage der Ausführungsoorschriften zum v. G.).

8 r.
Die Seuche gilt als erloschen und die angeordneten Schutzmaß

nahmen sind aufzuheben, wenn:
s) sämtliche Einhufer des Bestandes gefallen, getötet oder entfernt 

sind oder
b) nach Entfernung der kranken und seucheverdächtigen Tiere die 

Unverdächtigkeit des Restbestandes amtlich festgestellt worden und
c) die Desinfektion ausgeführt und durch den beamteten Tierarzt ab- 

genommen ist.
8 8.

Die Ställe, in denen die seuchenkranken und seuchenverdächtigen 
Tiere gestanden haben, sind zu desinfizieren. Die Desinfektion hat 
nach den im Z der Anweisung für das Desinfektionsverfahren bei 
Viehseuchen (Anlage A der Ausführungsoorschriften zum v. G.) 
angegebenen Vorschriften zu erfolgen.

Personen, die bei blutigen Operationen oder bei der Schlachtung 
mit Blut ertränkter Tiere in Berührung gekommen find, haben ihre 
Hände und etwa beschmutzte Kleider und Schuhzeug zu desinfizieren. 
Desgleichen find mit Blut beschmutzte Geräte und Instrumente, ins
besondere auch Hohlnadeln, die zur Blutentnahme oder einer In
jektion benutzt wurden, zu desinfizieren. Abgefloffenes Blut ist sorg
sam zu sammeln uud unschädlich zu beseitigen, soweit es nicht eine 
anderweite Verwendung findet, bei der nach dem Gutachten des 
beamteten Tierarztes eine Verschleppung des Ansteckungsstoffes aus^ 
geschloffen ist.

8 9-
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung in 

Kraft.
Danzig, den 16. September 1921.

Der Senat der Freien Stadt Danng
Sahm. Dr. Schwartz.

vorstehende landespolizeiliche Anordnung bringe ich den Orts
polizeibehörden in Erinnerung und ersuche, vorkommendenfälls die er
forderlichen Schutzmaßregeln im Wege polizeilicher Verfügung anzu- 
ordnen und die genaue Durchführung zu überwachen.

Tiegenhof, den 6. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 5. ------------------

Polizeiverordnung
zuiit Schutze ös* Rill-ViehttachzirHt

Auf Grund der HH 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Poli
zeiverwaltung vom N. März 1850 (Ges. S. S. 265) und der HZ 
157 und 139 des Gesetzes über die Allgemeine Landcsverwaltung 
vom 30 Juli 1883 (Ges. S. S. 195), sowie des Geldstrafengesetzes 
vom 28. September 1923 (Ges. Bl. S. 999) und der Verordnung 
betreffend Umstellung bestehender Gesetze auf Gulden vom 23. Ok
tober 1923 wird folgendes bestimmt:

Mit Geldstrafe bis zu 120 Gulden, an deren Stelle für den Fall 
des Unvermögens entsprechende Haft eintritt, wird bestraft, wer Bullen 
so weiden läßt, daß dieselben fremdes Vieh decken können.

Danzig, den 16. Januar 1925.
Der Senat der Freie« Stadt Da«zig.

Sahm. Ziehm.
veröffentlicht!
Die Vrtsbehörden des Kreises ersuche ich um ortsübliche Be

kanntgabe.
Tiegenhof, den 5. Februar 1925.

Der Landrat
Nr. 5s. ------------------

Polizei-Verordnung
der» Herltekiirdorroesrir.

Auf Grund der HZ 6, 12, 15, des Gesetzes über die Polizeiver
waltung vom 11. März 1850 und der HZ 157, 159 des Gesetzes über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zu
stimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbe
zirks folgende Poltzeiverordnung erlassen:

8 l»
wer gegen Entgelt fremde, noch nicht 6 Jahre alte Kinder in 

Kost und Pflege nehmen will, bedarf dazu der Erlaubnis der Orts
polizeibehörde.

8 2.
Die Erlaubnis wird nur auf Widerruf und nur solchen Personen 

weiblichen Geschlechts erteilt, welche nach ihren persönlichen verhält- 
niffen und nach der Beschaffenheit ihrer Wohnungen geeignet er
scheinen, eine solche Pflege zu übernehmen.

8 3-
Die Erlaubnis muß vor jedem Wohnungswechsel aufs neue 

nachgesucht werden.

8 <1.
Die Zurücknahme der Erlaubnis erfolgt:

1. bei ungeeigneter Behandlung und Erziehung des Pflegekindes,
2. bei'einer demselben nachteiligen Veränderung der häuslichen ver- 

hältnisse der Pflegerin,
3. bei Zuwiderhandlungen der Pflegerin gegen diese Verordnung 

oder die Anordnungen der Polizeibehörde?
8 5.

wer ein Haltekind (H 1) in Pflege genommen hat, muß es 
innerhalb 3 Tagen bei der Grtspolizeibehörde, in Danzig bei dem 
Polizeirevier-Beamten, als Haltekind anmelden und, sobald die 
Pflege aufhört, binnen 3 Tagen nach ihrer Beendigung wieder ab
melden.

Für die Meldung des Todes eines Hsltekindes gelten die Be
stimmungen des H 7.

8 6.
Die Meldungen (H 5) müssen enthalten:

s) die vollständigen Vornamen und den Familiennamen des Kindes; 
b) den Ort und die Zeit der Geburt oder des Ablebens des Kindes; 
0) den Namen, Stand und Wohnort der Eltern, bei unehelichen Kin

dern den Namen, Stand und Wohnort der Mutter;
ä) sofern das Kind unter Vormundschaft steht, den Namen, Stand 

und Wohnort des Vormundes;
e ) die Angabe, von wem das Kind in Kost und Pflege gegeben ist; 
f) wenn die Rück- oder Weitergabe des Kindes gemeldet wird, die 

Angabe, an wen das Kind zurück- oder weitergegeben ist.
8 r.

Der Sterbefall eines Haltekindes ist, unbeschadet der standesamt
lichen Meldung, unverzüglich, spätestens aber in den Vormittagsstun
den des auf den Todestag folgenden Tages zu melden und zwar 
unter Angabe der Todesursache und Namhaftmachung des etwa hin
zugezogenen Arztes. Die Beerdigung der Leiche darf erst nach er
teilter polizeilicher Erlaubnis vorgenommen werden.

8 8.
Der Ortspolizeibehörde, dem Kreisärzte und den von der Orts

polizeibehörde mit der Aufsicht über die Haltekinder Beauftragten 
steht die Befugnis zu, von den Wohnungs-, Ernährungs- und 
Pflegeverhältnissen jedes Haltekindes Kenntnis zu nehmen. Die 
Pflegerin ist verpflichtet, diesen Beamten und Beauftragten Zutritt 
zu der Wohnung und zu dem Kinde zu gewähren, letzteres vorzu- 
zeigen und zur Untersuchung zu überlassen, sowie auf Befragen über 
die vorgedachten Verhältnisse Auskunft zu geben. Die Pflegerin ist 
auch verpflichtet, auf Verlangen der Ortspolizeibehörde das Kind 
einem von der Behörde bestimmten Arzte an dem von der Behörde 
bestimmten Orte zur Besichtigung vorzuführen.

8 9-
Die bestimmungen dieser Polizei-Verordnung finden auch auf die

jenigen Kinder unter 6 Jahren Anwendung, die v n den Organen 
des Vormundschaftswesens, der öffentlichen Armenpflege, sowie wohl
tätiger vereine und Anstalten in Pflege gegeben werden. Sie finden 
keine Anwendung auf Kinder, die bei ihren Großeltern, ihren Adop- 
tiveltern oder in einer öffentlichen oder privaten Anstalt (Säuglings
heim, Findelhaus, Waisenhaus und Lhnl.) untergebracht werden.

Z W.
Uebertretungen der Vorschriften dieser Verordnung werden mit 

Geldstrafe bis zu 60 Mark, im Unvermögensfalle mit entsprechender 
Haft bestraft.

8 n-
Die Polizeiverordnung, betreffend die Pflegekinder vom 20. August 

1881 (A. B. S. 203) und 3. Oktober 1889 (Ä. Bl. S. 283) werden 
aufgehoben.

8 l2-
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung 

im Amtsblatt in Kraft.
Danzig, den 7. April 1909.

Der Regierungs präsident
veröffentlicht mit dem an die Ortsbehörden ergehenden Ersuchen, 

die Polizeiverordnung ortsüblich bekanntzugeben. Den Ortsxolizei- 
behörden und auch den Ortsbehörden bringe ich die Durchführung 
dieser Verordnung in Erinnerung.

Tiegenhof, den 5. Februar 1925.
Der Landrat.

Nr. 6. -------------------
Bestätigung von Schiedsmannern.

Durch Beschluß des Präsidiums des Landgerichts vom 12. d.Mts. 
ist der Hofbesitzer Heinrich Wiens in Ualteherberge als Schiedsmann 
für den Schiedsmannsbezirk sAItebabke, Beiershorst, «alteher» 
beige, «üchwerder, Rehwalde und Scharpau) und als stellvertretender 
Schiedsmann für den so. Schiedsmannsbezirk (Brunau und Zanken- 
dorf) des «reifes Großes Werder auf die nächstfolgenden S Zähre 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 4. Februar 1Z2S.
Der Vorsitzende des Kreisausichufses des 

Kreises Gr Werder



Nr. 7.
Personalien

Anstelle des verstorbenen Hofbesitzers Gustav Schulz l in Fürsten- 
werder ist der Hofbesitzer Ernst Schneidewind als Schöffe der Ge
meinde Fürstsnwerder nachgerückt und in dieser Eigenschaft von mir 
bestätigt worden.

Tiegenhof, den 5. Februar 1925.
Der Landrat als Vorsitzender des 

Kreisausschuffes.
Nr. 8. ------------------

Jagdscheine.
Im Monat Januar d. Js. haben Jagdscheine erhalten

2)
Robert Dreweck, Gutsbesitzer-Tralau, Heinrich Nickel, Hofbesttzer- 
wernersdorf, Adolf Claaffen, Landwirt-Wernersdorf, Kurt Ziehm, 
Hauptmann-Gr. Lesewitz, Hans Ott, Schüler-Ließau, Hans penner, 
Gutsbefitzer-Trampenau, Gustav Fieguth, Landwirt-Runzendorf, 
Bruno Doehring, Gutsbesttzer-Neuteichsdorf, Friedrich Raminski, 
Hofbesttzer-Luxushorst, Johannes Mürau, Gutsbesttzer-Altweichsel, 
Willy Flier, Gutsbesitzer-Eichwalde, Max Lemke, Landwirt-Neu- 
städterwald.

Walter Claaffen, Landwirt-Licbwalde, Heinrich wiebe, Gutsbe- 
fitzer-Gr. Mausdorf, Heinrich Brucks, Hofbesitzer-Heubuden, Wilhelm 
Reimer, Landwirt-Jrrgang, Cornelius Driedger, Hofbesttzer-Heu- 
buden. Johann Reimer, Hofbesitzer-Altenau, Bernhard Bruks, 
Hofbesitzer-Altenau, Bernhard Regier, Hofbesttzer-Altenau, Heinrich 
Wiehler, Hofbesitzer-.Altenau, Johann Rroeker, Hofbesitzer-Heubuden, 
Erich Kroeker, Landwirt-Heubuden, Heinrich Wiebe, Hofbesitzer- 
Broeske, Herbert Alempnauer, Oekonom, Broeske, Wilhelm Thiel, 
Landwirt-Schadwalde, Walter Wiens, Landwirt-Schönau, Johann 
wiebe, Gutsbesitzer-SchSnau, Bruno warkentin, Gutsbesttzer- 
Scbönau, Ulrich Soenke, Landwirt-Lichwalde, Richard Marienfeldt, 
Räsereipächter-Tannsee, Erich Dohring, Gutsbefitzer-Tannsee, Fried
rich Döhring, Gutsbesitzer-Tannsee, Herbert Döhring, Laudwirt- 
Tannsee, Kurt Bielfeldt, Gutsbesitzer-Tannsee, Friedrich Aling, 
Gutsbefitzer-Tannsee, Paul Schroedter, Gutsbefitzer-Tannsee. Fried
rich Schroedter, Gutsbesitzer-Eichwalde, Cornelius Driedger, Hof- 
befitzer-Heubuoen, Otto Hannemann, Gutsbefitzer-Gnojau, Kurt 
Loewen Landwirt-Blumstein, Hermann Janzen, Hofbesttzer-Gnojau, 
Johannes Loewen, Hofbesitzer-Heubuden, Hermann Driedger, Hof- 
besitzer-Kl. Lesewitz, Johannes warkentin,PLchter-Gnojau, Johannes 
Driedger, Hofbesitzer-Heubuden, Wilhelm Driedger, Landwird-Gnojau, 
Richard Mürau, Gutsbes.-Gnojau, Otto Brigmann, Landw-Lindenau, 
Fritz Galli, Räsereibes.-Urebsfelde, Johannes'Friesen,Hofbes.-Arebs- 
felde, Paul Peters, Hofbes.-Rcebsfelde, Erich Howald. Räsereibes. 
Lupus horst, Heinrich Alaafsen, Hofbes.-Schadwalde, Hermann Schiente, 
Horbes.-Ieyersvorderkampen^ Willy Schienke, Landwrrt-Zeyersvor- 
derkampen, Herbert Henning, Landwirt-Beyershorst, Heinrich wiebe, 
Gutsbesitzer-Gr. Mausdorf, Lugen Loewen, Gutsbesitzer-Simons- 
dorf, Gskar Sänke, Gutsbefitzer-Simonsdorf.

Tiegenhof, den 2. Februar 1925.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer Behörden.

BeW Sie hWWHGei StemMlMW 
im Fedrm isrs.

Dhne besondere Aufforderung sind abzuführen: 
Fortlaufend:

s) Luxussteuer ((0 v. H. der vereinnahmten Entgelte bei 
Versteigerung, Lieferung aus dem Auslande, privat- 
verkauf von luxussteuerpflichtigen waren) unter gleich- 
zeitiger Zusendung einer besonderen Benachrichtigung 
an das Steueramt — eine Woche nach Eintritt des 
steuerpflichtigen Vorganges — vergl. auch 8 d.

b) Erhöhte Umsatzsteuer für Gast- und Schankwirtschaften 
(Nachtlokalsteuer) wöchentlich zahlbar bis Mittwoch 
jeder Woche.

c) Einkommensteuerlohnabzug von den zum Ueberweisungs- 
verfahren zugelassenen Betrieben binnen Z Tagen nach 
-er erfolgten Lohn- oder Gehaltszahlung bzw. bei täg. 
licher Entlohnung am Freitag jeder Woche.

<j) Lohnsummensteuer (( v. H. der gezahlten Bruttover- 
gütnng an Beamte, Angestellte und Arbeiler) von 
sämtlichen Arbeitgebern binnen 3 Tagen nach erfolg- 
1er Lohn- oder Gehaltszahlung bzw. bei täglicher Ent
lohnung am Freitag jeder Woche.

k Am 10 Februar 1S2S:
s) Allgemeine Umsatzsteuer . ( v. H der im Januar 

1st25 eingenommenen umsatzsteuerpflichtigen Entgelte 
einschl. der zum privatverbrauch aus dem Betriebe 
entnommenen Gegenstände ohne Berücksichtigung der 
erwachsenen Betriebsunkosten.

Die Entrichtung der Steuer in vierteljährlichen 
pauschbelrägen kommt einstweilen noch nicht in Frage.

b) Luxussteuer: (0 v. H. in den nicht unter k genann
ten Fällen.

L Am 13 Februar 1S2S
a) Einkommensteuer-Vorauszahlungen der Gewerbe 

treibenden, Landwirte und freien Berufe, sowie der 
großen Lohn- und Gehaltsempfängers für das Aalender- 
Vierteljahr Januar-März (925, in Höhe des Drei
fachen des im letzten Bescheid festgesetzten Monatsbe
trages oder des Einfachen des im letzten Bescheid 
festgesetzten Vierteljahresbetrages.

d) Körperschaftssteuer - Vorauszahlungen für das 
Aalendervierteljahr Januar-März (925, in Höhe des 
Dreifachen des im letzten Bescheid festgesetzten Viertel
jahresbetrages.

c) VermSgensstener-Dorauszahlungeu für Januar- 
März >925 in Höhe von einem Drittel des Vierteljahres- 
betrages, der im letzten Vermögenssteuerbescheid ange
fordert ist. Steuerpflichtige, deren steuerpflichtiges Vermögen 
nach der letzten Veranlagung (0000 Gulden nicht über- 
steigt, haben vorläufig Vorauszahlungen nicht zu entrichten.

6) Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für Januar-März 
(925 in Höhe des Betrages, der sich aus der Einreihung 
in die Gewerbesteuergruppen bei der endgültigen Veran
lagung für (92H und der für (925 neu festgesetzten 
Jahres-Steuereinheit von 2^00Gulden ergibt. Erhaben
mithin zu zahlen:
Steuerpflichtige in Gr. l 4- 500 "/, 3600 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. l 4- 400 — 3000 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. I 4- 300 °/o — 2^00 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. I 4- 200 °/o — (800 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. l 4- (00 "/o — (200 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr. 14- 50 °/o — 900 G. viertelj.
Steuerpflichtige in Gr.
Steuerpflichtige in Gr.

I — 600 G. vierteljährlich, 
l! — 300 G. vierteljährlich,

Steuerpflichtige in Gr. lll — (20 G. vierteljährlich,
Steuerpflichtige in Gr. IV — 60 G. vierteljährlich,
Steuerpflichtig« in Gr. V — 50 G. vierteljährlich,

e) Grundwertsteuer und Straßenreinignngsbeiträge für
Januar-März (925 (H. Vierteljahr (92H).
Nur ausdrücklich gewährte Stundungen oder

Ratenzahlungen entblnden von der Einhaltung des
festgesetzten Zahlungstermins.

Danzig, den 30. Januar (925.
(232(9

Der Leiter des Landessteueramtes

Emulsion 
vortreffliches Stärkungs
mittel für den Säugling, 
für die Heranwachsende 
Jugend, wie für die Großen 
z. Bekämpfung v. Schwäche- 
zuständen häufig mit Erfolg 

im Gebrauch.

Achten Sie auf die Schutzmarke.
Zu haben in

Apotheken u. Drogerien.
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eioixen 100 auk ^ukraxe.

Vertr^elev:

Otto Ironiker
In^enieurbursau-OLiiriA 

?vA§eopkukI 22 23 ?era8pr. 630.

Kreisblätter 
Gesetzblätter 

Staatsanzeiger 
werden in unserer Buchbinderei ausgebessert 

und eingebunden.

N. Pech L W. Richert,
Neuteich.

Wellt» ölt
Ihre Drucksachen sauber 
u. schnell ausgeführt haben, 

dann gehen Sie zu

Pech öL Richert,
Neuteich.

Roch zu haben! 
Katholischer 

Katechismus 
für die 

Diözese Ermland 
bei kr. k*veh, wsuisiek.

Druck und Verlag von R. Pech 6c W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).


